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Anlage A.4 – Eigenerklärung zur Bietergemeinschaft 

© Copyright, Universitätsklinikum Leipzig 

Wir bilden eine Bietergemeinschaft und geben hiermit die hierfür vorgesehene Erklärung ab: 

Wir, die nachstehend aufgeführten Mitglieder einer Bietergemeinschaft, 

geschäftsführendes Mitglied 
(Name, Sitz, Anschrift, Telefon, Telefax) 

Leistungsanteil 

Mitglied 
(Name, Sitz, Anschrift, Telefon, Telefax) 

Leistungsanteil 

Mitglied 
(Name, Sitz, Anschrift, Telefon, Telefax) 

Leistungsanteil 

erklären hiermit verbindlich, uns im Falle der Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusam-
menzuschließen. 

Wir erklären, dass 

• das oben bezeichnete geschäftsführende Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft und späte-
ren Arbeitsgemeinschaft alle Mitglieder sowohl der Bieter- als auch der Arbeitsgemeinschaft ge-
genüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

• das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für jedes Mitglied
Erklärungen entgegenzunehmen und Zahlungen anzunehmen und

• alle Mitglieder für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften.

(Ort, Datum) (Stempel, leserliche Namensangabe) 

(Ort, Datum) (Stempel, leserliche Namensangabe) 

(Ort, Datum) (Stempel, leserliche Namensangabe) 

Hinweis: Die ausschreibende Stelle wird bei der Prüfung, ob eine wettbewerbsbeschränkende Abrede vor-
liegt, insbesondere die Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 16. September 2003 (VII-Verg 
52/03) berücksichtigen. Das OLG vertritt in dieser Entscheidung die Auffassung, dass es mit dem 
vergaberechtlichen Wettbewerbsprinzip unvereinbar ist, wenn ein Bieter an der Ausschreibung 
teilnimmt, dem (ganz oder teilweise) das Angebot oder zumindest die Angebotsgrundlagen eines 
Mitbieters bekannt sind. Gibt ein Bieter somit nicht nur ein eigenes Angebot ab, sondern bewirbt 
er sich daneben auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft um den Zuschlag derselben Leistung, 
ist der Geheimwettbewerb nach Ansicht des OLG nicht mehr gewährleistet. 

Auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. November 2011, Az. VII-Verg 
35/11, wird hingewiesen. Bietergemeinschaften haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten und haben im Angebot sämtliche Mitglieder der Bietergemeinschaft zu 
benennen. 
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